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STATUS QUO DER ANLAGENGENEHMIGUNGEN H2 (LEITFADEN)?

▪ Wo stelle ich den Genehmigungsantrag?

▪ Welche Behörde ist zuständig?

▪ Welches Gesetz ist anwendbar?

▪ Brauche ich mehrere Genehmigungen?

▪ …

→ SCHRITT Nr. 1: UVP-Pflicht prüfen

▪ Herstellung von Wasserstoff (> 150.000 t)

▪ Lagerung von Wasserstoff >200.000 m3

▪ Leitungsanlagen

Genehmigungsregime und -behörde
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STATUS QUO DER ANLAGENGENEHMIGUNGEN H2 (LEITFADEN)?

▪ Keine UVP erforderlich

▪ Funktionale Betrachtung:

− Teil einer gewerblichen Betriebsanlage

− Netzgebundener Elektrolyseur

− Eigenständige Leitung

▪ „Naturraum“ betroffen

− Wald

− Arten- und Gebietsschutz

▪ Schnittstellen

− Einleitung von Abwasser

− Wasserentnahme

→ SCHRITT Nr. 2: Materienrechtliche Genehmigungspflichten und 
Abgrenzungen

Genehmigungsregime und –behörde II
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STATUS QUO DER ANLAGENGENEHMIGUNGEN H2 (LEITFADEN)?

▪ GewO 1994 oder Elektrizitätsgesetze der Länder

▪ Baurecht der Länder

▪ ForstG (Rodungen)

▪ Wasserrechtsgesetz einschl. AAEV und AEV technische Gase

▪ Naturschutzgesetze der Länder

▪ AWG-Verfahren (alle Genehmigungsverfahren konzentriert)

▪ Öffentliche Infrastruktur

▪ Oftmals Zustimmungen ausreichend

Genehmigungsregime und –behörde III
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STATUS QUO DER ANLAGENGENEHMIGUNGEN H2 (LEITFADEN)?

▪ IPPC-Pflicht einer Anlage

▪ Strengeres Genehmigungsregime

▪ Stand der Technik – regelmäßige Anpassung

▪ Strengere Kontrolle

▪ Öffentlichkeitsbeteiligung

▪ AZB

▪ Vorliegen einer Seveso-Anlage

▪ Betreiberpflichten

▪ Abstände aus raumordnungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten

▪ Widmung kann relevant sein

Querschnittsmaterien
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STATUS QUO DER ANLAGENGENEHMIGUNGEN H2 (LEITFADEN)?

▪ Flächenwidmung

▪ Widmungsblinde Vorhaben

▪ Flächenwidmung zumeist relevant

▪ Vorfrage: Widmungsänderung erforderlich?

− Faktor Zeit!

→ LEITFADEN in AUSARBEITUNG

Querschnittsmaterien II
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Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!

MMag. David Suchanek

Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 

david.suchanek@nhp.eu | +43 1 513 21 24 

WIEN – SALZBURG – GRAZ – www.nhp.eu
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Jetzt anmelden für den 
NHP News Alert!

Sechs Mal im Jahr berichten wir in 
unserem Newsletter über juristische 
Neuerungen und rechtliche 
Zusammenhänge im Umweltrecht!

Anmeldung unter nhp.eu 
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Die Regierung plant 2 neue Gesetze 

zur Beschleunigung der Energiew ende. 

Während  d ie Regierungsvorlage  zur 

UVP- G- Novelle  bereits heiß d iskutiert 

w ird  (Martin Niederhuber berichtet  dazu 

in d iesem NHP New s Alert), ist  über das 

angekünd igt  „Erneuerbaren- Ausbau-

Beschleunigungs- Gesetz“ für Erzeu-

gungsanlagen unter der UVP-  Schwelle  

noch w enig bekannt. W ir ha lten Sie  am 

Laufenden! 

Zahlen, die  uns  

beschä ftigen:

(K)leben und leben lassen
Sie strapazieren Nerven und  erhitzen d ie Gemüter, lenken aber auch v iel Aufmerksamkeit auf 

d ie  größte  Krise unserer Zeit –  Klima - Kleber:innen machen Österreichs Straßen unsicher (präzi-

ser: kurzzeitig etwas verstopfter a ls ohnehin). Die Protestierenden legen dabei ihre Finger gleich 

in mehrere Wunden: Die Klimawende ex istiert b islang hauptsächlich am Papier und  w ährend  

der CO2- Ausstoß in den meisten Sektoren fä llt, ist er im Verkehrssektor im Steigen begriffen. So  

legitim das Anliegen aus Sicht des Umweltschutzes ist, so  legitim ist es auch, d ie  angewand ten 

Methoden kritisch zu hinterfragen. 

Der Verstoß gegen d iverse gesetzliche Vorschriften (deren Rechtfertigung durch d ie Versamm-

lungsfreiheit zumindest nicht gesichert erscheint) mag zwar noch a ls unvermeidliche Folge ziv ilen 

Ungehorsams durchgehen. Mit  den blockierten Autofahrenden kommen aber wohl d ie  Fa lschen 

zum Handkuss. Die großen Stellschrauben w erden d urch politische Entscheidungsträger:innen 

gedreht. Hier w ä re es w ünschenswert, w enn auch d ie letzten “Fossilzeit- Kleber:innen“ ihre Blo-

ckadehaltung gegen d ie Klima -  und  Energiewende aufgeben w ürden. Denn d ie zügige und  um-

fassende Dekarbonisierung braucht einen Schulterschluss von Politik , W irtschaft und  a llen Bür-

ger:innen –  auch jenen, d ie noch Auto  fahren.
Ihr NHP- Redaktionsteam

2

AKTUELLES VIDEO:  

PPA: Stromkauf  „ab  Hof”, m it  Florian Stangl

EuGH: Kein Schaden-

ersatzanspruch  

für Krankheit durch  

Luftverschmutzung

Keine Staa tsha ftung bei Nicht-

einha ltung der Luftqua litä ts-

RL –  den Bürger:innen steht 

led iglich d ie  Möglichkeit  zu, d ie  

Behörden zur Einha ltung der 

Grenzwerte  zu verpflichten.

Eine Priva tperson aus dem Ballungsraum 

Paris begehrte  unter Berufung auf ihre  

durch anhaltende Luftverschmutzung 

hervorgerufenen Gesundheitsprobleme 

nicht nur das Setzen adäquater Ab-

hilfema ßnahmen, sondern auch eine  

Entschäd igung in Höhe von €  21 Mio. 

Gestützt w urde d ieses Begehren a uf 

einen (offenkund igen) Verstoß gegen 

d ie  Luftqua litä ts- RL 2008/50/EG. Ohne 

Erfolg –  w ie  der EuGH in der Entschei-

dung JP gegen Ministre  de la  Transi-

tion (22.12.2022, C-61/21) festhielt: 

Ein Staa tshaftungsanspruch scheitere  

bereits an der erstenv  Voraussetzung 

(Vorliegen eines Verstoßes gegen eine 

unionsrechtliche  Norm, w elche be-

zweckt, jemandem Rechte zu verleihen), 

da  d ie  Luftqua litä ts- RL „nur“ e in a llge-

meines Ziel des Schutzes der mensch-

lichen Gesundheit und  der Umwelt 

insgesamt verfolge. Sehr w ohl müsse es 

einer na türlichen Person aber möglich 

sein, bei den na tiona len Behörden d ie  

Setzung der unionsrechtlich geforderten 

Maßnahmen und  das Erstellen eines 

Luftqua litä tsplans zu erw irken. 

Der Gerichtshof hielt zudem fest, dass 

Mitgliedstaa ten nach na tiona lem Recht 

ha ften und  bei d ieser Bew ertung Ver-

stöße gegen Verpflichtungen aus der 

Luftqua litä ts- RL a llenfa lls a ls ha ftungs-

begründende Umstände berücksichtigt  

werden könnten. 

Peter Sander und

René  Bruckner, W ien

3 MinutenUmweltrecht 

DER ÖSTERREICHISCHE VIDEOBLOG  

ZUM UMWELTRECHT AUF YOUTUBE! 

UPCOMING:  

“Bescheid  erhalten -  w as nun?”, m it   

Lisa  Vockenhuber, Release am 16.2.2023
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